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Allgemeine Informationen 

Zur Vorsorgevollmacht 

für den Landkreis Ludwigsburg  

 

 

Krankheit  oder Behinderung können dazu führen, dass man selbst nicht mehr ent-
scheidungs- und handlungsfähig ist.  Im Rahmen einer Vorsorgevollmacht kann 
man hierfür Vorsorge treffen und eine Vertrauensperson best immen, die dann be-
fugt ist ,  die persönlichen Angelegenheiten zu regeln.  

Die Ausstel lung einer Vollmacht setzt ein großes Vertrauensverhältnis zwischen 
Vol lmachtgeber und Vollmachtnehmer voraus. Für gewisse Rechtsgeschäfte ist  
die Vollmacht in öffent l ich beglaubigter oder notar ie ll beurkundeter Form erforder-
lich.  

 

Wie erteile ich eine Vorsorgevollmacht?  

Generel l  sol l ten Sie Ihre Vorsorgevol lmacht schrif t l ich erstellen. Ob Sie diese 
formlos schreiben oder eine Vorlage verwenden, bleibt Ihnen selbst überlassen. 
Grundsätzl ich gi lt :  Je konkreter Sie die Aufgabenbereiche in der Vollmacht regeln, 
desto eindeut iger s ind die Befugnisse des Bevollmächt igten.  

 

Die notar iel l beurkundete Vollmacht 

Notare erstel len rechtssichere indiv iduelle Vollmachten und klären über die Trag-
weite und Risiken der Vollmachtsertei lung auf.  Zudem prüft  der Notar die Ge-
schäftsfähigkeit  des Vollmachtgebers .  Eine notar iel l beurkundete Vollmacht hat 
deshalb al lgemein die größte Akzeptanz und Rechtssicherheit .  Sie wird bei 
Grundstücksgeschäften und in der Regel auch von den Banken anerkannt.  

Für die Beratung und Beurkundung ver langen Notare einheit l ich eine vermögens-
abhängige Gebühr. Genaue Kosten erfragen Sie bit te direkt bei einem Notar Ihrer 
Wahl.   

 

Die (öffent l ich) beglaubigte Vol lmacht durch die Betreuungsbehörde 

Wenn Sie die Vollmacht nicht notar iel l beurkunden lassen möchten, können Sie 
Ihre Unterschrif t  auf der Vollmacht auch durch die Betreuungsbehörde des Land-
ratsamtes öffent l ich beglaubigen lassen. Hierbei wird attest ier t ,  dass die Unter-
schrif t  tatsächlich vom Vol lmachtgeber geleistet worden ist .  Die Beratung durch 
die Betreuungsbehörde umfasst al lgemeine Fragen rund um das Thema Voll-
macht. Es f indet keine individuel le Prüfung der selbsterstel lten Vollmacht statt .  

Seit  01.01.2023 endet die Wirkung der öf fent l ichen Beglaubigung durch die Be-
treuungsbehörde mit  dem Tod des Vol lmachtgebers. Neben einer öffent l ich be-
glaubigten Vollmacht ist  zusätzl ich eine separate (kostenlose) Bankvol lmacht er-
forderl ich!  

Vereinbaren Sie bit te einen Termin bei der Betreuungsbehörde und br ingen zu 
diesem Ihre fert ig formulierte Vol lmacht – noch nicht unterschr ieben(!)  - und Ihren 
Personalausweis oder Reisepass mit.  Für die Beglaubigung wird eine Gebühr von 
€ 10,-  erhoben. 
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Die Vol lmacht ohne Beurkundung oder Beglaubigung 

Auch eine schr if t l iche Vollmacht ohne Beurkundung oder Beglaubigung ist  eine 
gült ige Vollmacht. Al lerd ings wird d iese im Rechtsverkehr nur bedingt akzept iert .  

 

Wie greift die Vollmacht im Bedarfsfall? 

Informieren Sie Ihre Angehör igen darüber, dass Sie eine Vollmacht ertei lt  haben 
und wer Bevol lmächt igter ist .  Stel len Sie außerdem sicher, dass die Vollmacht für 
den Bevollmächtigten zugänglich hinter legt ist .   

Mit  Aushändigung des Originals der Vollmachtsurkunde kann der Bevollmächt igte 
sofort  handeln.  

Ihre Vollmacht können Sie auch bei der Bundesnotarkammer registr ieren lassen, 
auch onl ine unter:  www.vorsorgeregister.de. Im Bedarfsfall  wird dort vom Betreu-
ungsgericht erfragt,  ob eine Vorsorgevollmacht eingetragen und welche Person 
bevol lmächt igt wurde.  

Die Ausübung einer Vol lmacht im Ernstfal l bedeutet eine große Verantwortung  
für den Bevollmächtigten. Deshalb ist  es wicht ig, dass Sie bereits bei Erstel lung 
der Vollmacht gemeinsam ihre Handlungsweise und den damit verbundenen Auf-
trag mit dem Vollmachtgeber besprechen. Ihre Entscheidungen müssen sich stets 
am Wunsch und Wil len des Vollmachtgebers or ient ieren.  

Nachfolgende Informationen sol len Ihnen eine Orient ierung bei der Ausübung  
einer Vol lmacht bieten, um dadurch zu einer größeren Rechtssicherheit  beim 
Handeln zu gelangen. 

Weitere Informat ionen zum Thema erhalten sie bei der Betreuungsbehörde und 
dem Betreuungsverein des Landkreis Ludwigsburg. Der Betreuungsverein b ietet 
Informationsveranstaltungen in Kooperat ion mit der Betreuungsbehörde an. Die 
Betreuungsbehörde bietet kostenfreie Einzelberatungen (keine Rechtsberatung!) 
an. 

 

Wie unterscheidet sich eine Vorsorgevollmacht von einer rechtlichen 
Betreuung? 

„Ein Betreuer darf nur bestell t werden, wenn dies erforder l ich ist .  Die Bestel lung 
eines Betreuers ist  insbesondere nicht erforderl ich, soweit  die Angelegenheiten 
des Vol ljähr igen … durch einen Bevol lmächtigten…gleichermaßen besorgt werden 
können (§ 1814 Abs. 3, Nummer 1 BGB).  

Der Sinn einer Vorsorgevollmacht besteht  somit dar in, für den Fall  einer durch 
Krankheit ,  Unfall  oder Alter e intretenden Geschäfts- oder Handlungsunfähigkeit  
eine best immte Person vorsorgl ich zu ermächtigen stel lvertretend zu handeln, um 
damit eine recht l iche Betreuung zu vermeiden. 

Im Gegensatz zu einer recht l ichen Betreuung ist  eine Vol lmacht immer eine frei-
wi l l ige pr ivate Erklärung, die in der Regel nicht vom Staat kontroll ier t wird. Der 
Vol lmachtgeber kann die Person, die e inmal für ihn handeln sol l ,  f rei auswählen. 
Eine Vollmacht kann nur ertei len, wer zum Zeitpunkt der Vollmachterstel lung ge-
schäftsfähig ist .  Der Bevol lmächt igte ist  mit  Aushändigung der unterschr iebenen 
Vol lmachtsurkunde sofort  handlungsfähig. Hierzu muss er jedoch über das Origi-
nal der Vollmacht verfügen. Eine Kopie ist  nicht ausreichend. 
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Eine gesetzl iche Betreuung unter liegt einem gericht l ichen Betreuungsverfahren. 
Voraussetzungen, Erforderl ichkeit  und Geeignetheit  eines Betreuers müssen 
durch das Betreuungsgericht vor e iner Entscheidung geprüft  werden. Hierfür ist  in 
al ler Regel die Einholung eines fachärzt l ichen Gutachtens erforderl ich sowie die 
Betei l igung der Betreuungsbehörde im Betreuungsverfahren. Das Betreuungsge-
richt führt die Aufsicht über die Betreuung. Jeder recht l iche Betreuer muss dem 
Betreuungsgericht in  Form eines jähr l ichen Berichts, einer Vermögensaufstellung 
und ggf.  e iner Rechnungslegung, Rechenschaft über sein Handeln ablegen.  

 

Was, wenn keine Vollmacht erteilt wurde?  

Trit t  der Vorsorgefal l  (Krankheit  oder Behinderung) ein und ist  stellvertretendes 
Handeln nöt ig, g ibt es zwei Möglichkeiten. 

Ist  der Betroffene verheiratet,  kann das zeit l ich (6 Monate) und inhalt l iche (nur in 
Gesundheitsfragen) begrenzte Ehegattennotvertretungsrecht (§1358 BGB) zur 
Anwendung kommen.  

Ist  das Ehegattennotvertretungsrecht nicht möglich oder ausreichend, wird nach § 
1814 BGB vom Betreuungsgericht e in recht l icher Betreuer bestel lt ,  beispielsweise 
ein Famil ienmitgl ied oder ein beruf l icher Betreuer.  

Jeder Betreuer unter liegt der regelmäßigen Kontrol le des Betreuungsgerichts und 
muss diesem inhalt l ich Nachweise über seine Tät igkeit  vor legen. Außerdem sind 
vor verschiedenen Geschäften, wie z.B. einem Eigentumsverkauf,  Genehmigungen 
beim Betreuungsgericht einzuholen.  

 

Stand: August 2024 


